Stellungnahme der Wiener Interventionsstelle

Artikel VI Änderung der Strafprozessordnung 

§ 78a Anzeigepflicht

Die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie begrüßt im Prinzip die im Entwurf vorgesehene Anzeigepflicht bei Gewalt an Kindern.

Wie wiederholte Fälle von Gewalt an Kindern in der Familie zeigen, gelingt es oft nur durch die Möglichkeiten des Strafrechts eine genaue Untersuchung der Vorfälle einzuleiten und  einen mutmaßlichen Täter zu befragen und andere Möglichkeiten der Beweissicherung (z.B. gerichtsmedizinische Gutachten) zu initiieren. Weder die Jugendwohlfahrt noch andere Einrichtungen haben diese Möglichkeiten. Daher ist das Strafverfahren ein unerlässlich wichtiger Bestandteil des Kinderschutzes. Zudem sollten Misshandlungen an Kindern nicht sanktionslos bleiben, insbesondere dann wenn es bereits zu Verletzungen oder anderen strafbaren Handlungen gekommen ist. Wird trotz Verletzung eines Kindes keine Anzeige erstattet, so wird damit eine fatale Botschaft an den mutmaßlichen Täter vermittelt, nämlich dass die Tat nicht strafwürdig sei. 

Von dem auch derzeit schon bestehenden Recht, Anzeige zu erstatten, machen VertreterInnen von pädagogischen, sozialen und medizinischen Einrichtungen erfahrungsgemäß selten Gebrauch, daher ist eine klarere Verpflichtung, insbesondere der Jugendwohlfahrt, bei Kindesmisshandlung Anzeige zu erstatten, sehr wichtig. Die Polizei hat die Befugnis und die Verpflichtung zum Schutz des Kindes nicht nur eine Anzeige aufzunehmen, sondern bei akuter Gefahr auch eine Wegweisung des Gefährders aus der Wohnung des Opfers zu verhängen. Damit ist gewährleistet, dass das Kind mit dem nicht-gewalttätigen Elternteil in der Wohnung verbleiben kann und nicht fremd untergebracht werden muss. Dieser sofortige Schutz ist sehr wichtig, da die Anzeige alleine keinen sofortigen Schutz bietet, außer es bestehen Haftgründe und der Gefährder wird in Haft genommen. 

Vorschläge: 

Um zu verhindern, dass Kinder, die Gewalt erlitten haben, eine sekundäre Traumatisierung durch das Strafverfahren erleben, ist es notwendig, dass den Kindern bzw. deren Erziehungsberechtigten sofort mit der Anzeigenerstattung aktiv Hilfe und Prozessbegleitung angeboten wird. Dafür ist bereits eine Infrastruktur in Form der institutionalisierten Zusammenarbeit der Polizei mit den Interventionsstellen/Gewaltschutzzentren und der Jugendwohlfahrt vorhanden. Allerdings müsste es zusätzlich eine klare Regelung geben mit der die Polizei verpflichtet wird, die Interventionsstelle nicht nur dann einzuschalten, wenn eine Wegweisung/Betretungsverbot erfolgt, sondern auch wenn nur eine Strafanzeige aufgenommen wird. Dies ist bisher bereits bei Stalking-Anzeigen der Fall und könnte auch auf andere Strafanzeigen ausgeweitet werden.

Problem:

Die derzeitige Regelung erscheint uns zu wenig präzise, sodass Unsicherheiten entstehen könnten, wer zu welchem Zeitpunkt zur Anzeige verpflichtet ist. Dadurch könnte ein kontraproduktiver Effekt entstehen: aus Unsicherheit könnten Personen dazu tendieren, Gewalt nicht zu bemerken oder einen Verdacht nicht mehr zu äußern. 

Vorschläge:

· Es sollte genau präzisiert werden, welche Berufsgruppen von der Anzeigepflicht erfasst sind.

· Insbesondere sollte auch festgelegt werden, wen die Verpflichtung betrifft, wenn es sich um eine Institution handelt – üblicherweise ist das Aufgabe der Leitung.

· In jeder Institution bzw.  Berufsvertretung soll es eine genaue, schriftliche  Richtlinie für die MitarbeiterInnen geben, wie mit Anzeigeverpflichtungen bei Gewalt in der Familie umgegangen werden muss (im pädagogischen Bereich, Gesundheitsbereich, sozialen Bereich).

· In jeder Institution soll weiters eine Person/Abteilung (Opferschutzbeauftragte/-abteilung) mit der Aufgabe betraut werden, die Richtlinien in der Praxis in jedem Fall umzusetzen und für laufende Fortbildungen der Mitarbeiterinnen zur Umsetzung der Richtlinien zu sorgen. 

· In den Curricula zur Ausbildung aller relevanten Berufsgruppen (Medizin, Pflege, Jus, Pädagogische Studien, Sozialarbeit,…) soll das Thema Umgang mit Gewalt im sozialen Nahraum und gesetzliche Maßnahmen verankert werden, so dass diese Inhalte in die Ausbildung integriert sind. 

